
Landesverordnung über die Verarbeitung personenbezogener Daten an 
öffentlichen Schulen 

(Schul-Datenschutzverordnung - SchulDSVO) 
Vom 18. Juni 2018 

§ 10 Löschung 

(1) Schulen haben personenbezogene Daten nach Ablauf der folgenden Fristen zu 
löschen. Sie betragen 

1. 2 Jahre bei Schülerakten und sonderpädagogischen Akten einschließlich Lern- 
und Förderplänen, kompetenzorientierten Entwicklungsberichten oder 
Schulübergangsempfehlungen und sonderpädagogischen Gutachten; 

 
2. 3 Jahre bei Klassen- und Kursbüchern; 
 
3. 10 Jahre bei Akten über Abschlussprüfungen einschließlich der 

Prüfungsniederschriften und der Arbeiten in der schriftlichen Prüfung; 
 
4. 55 Jahre bei Schülerhauptbüchern und Schülerkarteien. 

Die Fristen beginnen mit Ablauf des Schuljahres, in dem die Unterlagen und 
Dateisysteme jeweils geschlossen wurden. Sie betragen ferner 

1. 2 Jahre bei Klassenarbeiten und der Dokumentation anderer 
Leistungsnachweise; 

 
2. 10 Jahre bei Zeugnislisten und -durchschriften, soweit sie nicht von Satz 2 

Nummer 3 erfasst sind; 
 
3. 40 Jahre bei Zweitschriften von Abgangs- und Abschlusszeugnissen. 

Die Fristen beginnen mit Ablauf des Schuljahres, in dem die Unterlagen und 
Dateisysteme jeweils erstellt werden. Alle übrigen personenbezogenen Daten sind zu 
löschen, sobald sie für die konkrete Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich sind, 
spätestens aber fünf Jahre nach Ablauf des Schuljahres, in dem der Vorgang 
geschlossen worden ist. Von Kindertageseinrichtungen an Grundschulen mit 
Einwilligung der Eltern übermittelte Daten der betroffenen Personen sind spätestens 
zwei Jahre nach Ablauf des Schuljahres zu löschen, in dem das Schulverhältnis 
begründet worden ist. 

(2) Unterlagen oder Dateisysteme, die zu löschende Daten enthalten, sind nach 
Maßgabe des Landesarchivgesetzes vom 11. August 1992 (GVOBl. Schl.-H. S. 444), 
zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 2. Mai 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 
162), Ressortbezeichnungen zuletzt geändert durch Verordnung vom 4. April 2013 
(GVOBl. Schl.-H. S. 143), einem Archiv zur Übernahme anzubieten. 


